
Beispielsrechnungen für die Förderung eines Familien-
erholungsaufenthaltes durch die kirchliche Stiftung „Lebensraum 
für die Familie“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart ab 2011 
 
 
 

1. Familie Mustermann (4-Personen-Haushalt) 
 

 Einkommensfreigrenze     Einkommen brutto  
Vater €    550,-- € 2.200,-- 
Mutter €    550,-- €    400,-- 
Kind 1 €    550,-- €        0,-- 
Kind 2  €    550,-- €        0,-- 

Summe:  € 2.200,-- € 2.600,-- 
   
Zuschussberechnung:    
Familieneinkommen  € 2.600,-- 
abzügl. 20%   ./. €    520,-- 

Anrechnung  € 2.080,-- 
 
Das Einkommen liegt damit unter der Einkommensfreigrenze. Es ist eine Förderung 
möglich.  
 
 
 

2. Familie Musterfrau (2-Personen-Haushalt: Mutter mit einem Kind)  
 

 Einkommensfreigrenze    Einkommen brutto  
Mutter (allein erzieh.) €    900,-- € 1.800,-- 
Kind €    550,-- €        0,-- 

Summe:  € 1.450,-- € 1.800,-- 
   
Zuschussberechnung:    
Familieneinkommen  € 1.800,-- 
abzügl. 20%   ./. €    360,-- 

Anrechnung € 1.440,-- 
 

Das Einkommen liegt damit unter der Einkommensfreigrenze. Es ist eine Förderung 
möglich.  

 


